
Ortsgemeinde Zerf 
 
 
S i t z u n g s - N i e d e r s c h r i f t  
 
Öffentliche Sitzung 
 
Gremium : Ortsgemeinderat Zerf 
   
Datum: : Donnerstag, 02.11.2023 
Uhrzeit : von 19:30 Uhr bis 20:37 Uhr 
   
Ort : Bürgerhaus Zerf, Sitzungssaal 
  Zerf 

 
************************************************************************************************************ 
 
Mitglieder: 
 
anwesend: 
 
Hansen, Rainer  CDU152 Ortsbürgermeister   

Thiel, Bruno  CDU152 Erster Ortsbeigeordneter   

Keyser, Thomas  GfZ152 Ortsbeigeordneter   

Baumann, Arthur  CDU152 Ratsmitglied   

Bodem, Leobert  CDU152 Ratsmitglied   

Bodem, Martin  CDU152 Ratsmitglied   

Bustert, Johannes  CDU152 Ratsmitglied 
ab TOP 2 

  

Schmitt, Philipp  CDU152 Ratsmitglied   

Schmitt, Stefan  CDU152 Ratsmitglied   

Burg, Karl Ewald  SPD152 Ratsmitglied   

Engelhardt, Dieter  SPD152 Ratsmitglied   

Beining, Alexander  GfZ152 Ratsmitglied   

Hasse, Theo  GfZ152 Ratsmitglied   

Finkler, Michael  NeListe152 Ratsmitglied   

Wagner, Karl-Heinz  NeListe152 Ratsmitglied   

 
nicht anwesend: 
 
Rohleder, Franziska  CDU152 Ratsmitglied   

Rommelfanger, Andreas  SPD152 Ratsmitglied   

 
 
Von der Verwaltung: 
 
Müller, Sabine   Schriftführerin   

 
 
Zuhörer 
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass gegen die 
form- und fristgerechte Zustellung der Tagesordnung keine Bedenken erhoben wurden und der 
Ortsgemeinderat Zerf beschlussfähig ist. 
 
 
 
 
T a g e s o r d n u n g  
 
A. Öffentliche Sitzung B-Vorlage 

 
1. Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemeindeordnung 

(GemO) 
 

 

2. Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
gefassten Beschlüsse 
 

 

3. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, 
Vorausleistungen 2023 für Sportanlage und Tennisanlage; 
Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe 
 

152/2023/017 

4. Reinigung und Überprüfung der Dachfläche der 
Kindertagesstätte Zerf; 
Auftragsvergabe 
 

152/2023/019 

5. Beschluss über die Teilnahme am Förderprogramm 
"Klimaangepasstes Waldmanagement" 
 

152/2023/023 

6. Annahme von Spenden an die Ortsgemeinde Zerf 
 

152/2023/018 

7. Vereinsfördermittel der Ortsgemeinde Zerf für das 
Haushaltsjahr 2023 
 

 

8. Bauangelegenheiten 
 

 

9. Informationen und Anfragen 
 

 

9.1 Fertigstellung Straßensanierung Schulstraße und 
Wirtschaftsweg in Zerf 
 

 

9.2 Sachstand K 141 in Oberzerf 
 

 

9.3 Heckenschnitt Stichstraße Schulstraße in Zerf  
  
   

************************************************************************************************************ 
 
 
Punkt 1 Einwohnerfragestunde gemäß § 16 a Gemeindeordnung (GemO) 

 
Es liegen keine Einwohnerfragen vor. 
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Punkt 2 Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse 

 
Der Ortsgemeinderat Zerf hat dem Vorhaben zur Errichtung und Betrieb einer Funkstation 
durch Vodafone zugestimmt. 
 
Der Ortsgemeinderat Zerf hat beschlossen am bestehenden Einheitspreisvertrag bezüglich des 
Endstufenausbaues Schulstraße II festzuhalten, zudem das Angebot zur Abänderung des 
Einheitspreisvertrages in einen Pauschalvertrag nicht anzunehmen. 
 
 
 
Punkt 3 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Vorausleistungen 2023 für 

Sportanlage und Tennisanlage; 
Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe  

 
Vorlage 152/2023/017 vom 28.09.2023, FB: 2 - Sport, Az: 553-291-EnA 
 
 
Auf die Vorschriften des § 22 GemO (Ausschließungsgründe) wird vorsorglich 
hingewiesen. 
 
Für die Sportanlage ist gemäß Jahresgebühren- und Beitragsbescheid 2022 / Vorausleistungen 
2023 ein Vorausleistungsbetrag 2023 in Höhe von 1.992,03 € zu zahlen und für die Tennisan-
lage ein Vorausleistungsbetrag 2023 in Höhe von 784,15 €. 
Im Rahmen der Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 der Ortsgemeinde Zerf 
waren die steigenden Energiekosten in dem aktuellen Ausmaß nicht absehbar.  
Bereits verausgabt wurden Haushaltsmittel in Höhe von 11.297,97 €, für die Abfallentsorgungs-
gebühren (140,01 €), die Lieferung von Gas (2.661,96 €) sowie für die Vorausleistungen Strom 
2023 (8.496,00 €). Der Entlastungsbetrag für das Jahr 2023 beträgt 713,00 €, laut Kundeninfor-
mation zur Strompreisbremse. Dieser wird bei der Verbuchung der Stromabrechnung 2023 
berücksichtigt. 
Folglich reicht der eingeplante Haushaltsansatz für die Buchungsstelle 42401-522000 
(Sportplätze – Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall) im Haushaltsjahr 2023 
nicht aus.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Haushaltsjahr:          2023 
Buchungsstelle:          42401 - 522000 
Haushaltsansatz:      11.000,00 € 
Haushaltsrest: 0,00 € 
Bisher verausgabt (einschl. vergebener Aufträge): 11.297,97 € 
Verfügbare Ermächtigung: 0,00 € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Leistung der überplanmäßigen Ausgabe, unter der 
Buchungsstelle 42401-522000, für die Vorausleistungen 2023 der Sportanlage und Tennis-
anlage in Höhe von insgesamt 2.776,18 €.“ 
 

* * * 
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Beschluss: 
 
„Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Leistung der überplanmäßigen Ausgabe, unter der 
Buchungsstelle 42401-522000, für die Vorausleistungen 2023 der Sportanlage und Tennis-
anlage in Höhe von insgesamt 2.776,18 €.“ 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
 
 
Punkt 4 Reinigung und Überprüfung der Dachfläche der Kindertagesstätte Zerf; 

Auftragsvergabe  

 
Vorlage 152/2023/019 vom 05.10.2023, FB: 2 - Jugendeinrichtung, Az: 464-911-EnA 
 
 
Auf die Vorschriften des § 22 GemO (Ausschließungsgründe) wird vorsorglich 
hingewiesen. 
 
Aufgrund des starken Moosbewuchses des Daches der Kindertagesstätte Zerf ist die Reinigung 
und Überprüfung der Dachfläche dringend erforderlich.  
Im Rahmen der Preisanfrage wurden vier Firmen zur Angebotsabgabe angeschrieben. Alle Vier 
Firmen reichten form- und firstgerecht ein Angebot ein. 
Die vorliegenden Angebote wurden auf Vergleichbarkeit zu den angefragten Positionen und der 
Wirtschaftlichkeit geprüft. 
Der Angebotspreis des günstigsten Bieters der Fa. Spang aus Schömerich mit 5.690,07 € 
(brutto) liegt ca. 627,49 € (brutto) unter den Angebot des zweiten Bieters, 3.349,59 € (brutto) 
unter dem Angebot des dritten Bieters und 2.358,61 € unter dem Angebot des vierten Bieters. 
Der wirtschaftlichste Bieter, die Fa. Spang aus Schömerich, ist aus verschiedenen Unter-
haltungsmaßnahmen bekannt, daher ist die Fa. Spang von der fachtechnischen und 
personellen Kompetenz bedenkenlos zu empfehlen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Haushaltsjahr:          2023 
Buchungsstelle:           36501 - 523100 
Haushaltsansatz: 13.500,00 € 
Haushaltsrest: 0,00 € 
Bisher verausgabt (einschl. vergebener Aufträge): 14.210,51 € 
Verfügbare Ermächtigung: 0,00 € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt den Auftrag für die Reinigung und Überprüfung der 
Dachfläche der Kindertagesstätte Zerf an die Fa. Spang, Schömerich zum Angebotspreis von 
5.690,07 € zu vergeben und die entsprechende überplanmäßige Ausgabe unter der Buchungs-
stelle 36501-523100.“ 
 

* * * 
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Beschluss: 
 
„Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt den Auftrag für die Reinigung und Überprüfung der 
Dachfläche der Kindertagesstätte Zerf an die Fa. Spang, Schömerich zum Angebotspreis von 
5.690,07 € zu vergeben (Diana??aus Beschlussvorschlag:) und die entsprechende überplan-
mäßige Ausgabe unter der Buchungsstelle 36501-523100.) 
 
Zudem beschließt der Ortsgemeinderat Zerf einen Vorratsbeschluss von 2.000 € für den Fall, 
dass bei der Überprüfung der Dachfläche kleinere Reparaturen anfallen.“ 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
 
 
Punkt 5 Beschluss über die Teilnahme am Förderprogramm "Klimaangepasstes 

Waldmanagement"  

 
Vorlage 152/2023/023 vom 17.10.2023, FB: 4 - Forsten, Az: 866-05/Git  
 
 
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hatte Ende des Jahres 2022 das 
Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ ins Leben gerufen. 
 
Auf die Beratungen in der Sitzung des Ausschusses für Forst, Jagd und Landwirtschaft 
vom 16.01.2023 und in der Sitzung des Ortsgemeinderates am 08.02.2023 wird verwiesen.  
 
Gemäß ursprünglicher Richtlinie war das Förderprogramm als De-Minimis-Förderung eingestuft. 
Dies hätte negative Auswirkungen auf die Inanspruchnahme zukünftiger Förderungen (Bsp. 
LEADER) haben können. Die Ortsgemeinden wurden im Rahmen der Beschlussvorlagen 
darauf hingewiesen.  
  
Am 13.06.2023 erfolgte durch den Gemeinde- und Städtebund die Information, dass das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die beihilferechtliche Freistellung der 
Förderrichtlinie nach Art. 46 der Agrarfreistellungsverordnung veranlasst hat.  
Dies hat zur Folge, dass die Zuwendung mit geänderter Richtlinie vom 15.05.2023 nicht mehr 
zu den De-minimis-Beihilfen zählt.  
Die neue Richtlinie gilt für alle Zuwendungen, die nach dem 15.05.2023 bewilligt werden. 
 
Mit Zuwendungsbescheid vom 02.10.2023 wurde der Ortsgemeinde Zerf die beantragte 
Zuwendung i.H.v. 100.024,84 € jährlich für den Zeitraum 01.02.2023 bis 31.01.2043 (unter dem 
Vorbehalt der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln) bewilligt.  
 
Der Empfang des Bescheides ist der „Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe“ innerhalb 
vier Kalenderwochen schriftlich zu bestätigen. 
Anschließend erfolgt die Auszahlung der Förderungssumme an die Ortsgemeinde. 
 
Der Ortsgemeinderat hat nunmehr abschließend über die Teilnahme am Förderprogramm zu 
beschließen. 
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Beschlussvorschlag: 
 
„Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt, 
 

a) am Förderprogramm ,Klimaangepasstes Waldmanagement‘ teilzunehmen und ist sich 
den Auswirkungen (finanziell und für die zukünftige Waldbewirtschaftung) bewusst. Der 
Zuwendungsbescheid vom 02.10.2023 wird anerkannt. 

 
b) die Teilnahme am Förderprogramm ‚Klimaangepasstes Waldmanagement‘ abzulehnen. 

Die mit Bescheid vom 02.10.2023 bewilligte Förderung soll nicht in Anspruch genommen 
werden und der Antrag soll widerrufen werden.“ 

 
* * * 

 
Beschluss: 
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt, die Teilnahme am Förderprogramm "Klimaangepasstes 
Waldmanagement" abzulehnen. Die im Bescheid vom 02.10.2023 bewilligte Förderung soll 
nicht in Anspruch genommen werden und der Antrag soll wiederrufen werden." 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
 
 
Punkt 6 Annahme von Spenden an die Ortsgemeinde Zerf  

 
Vorlage 152/2023/018 vom 12.10.2023, FB: 1 - Hauptverwaltung, Az: 010-02 BeD 
 
 
Im Hinblick auf die Regelung des § 94 Abs. 3 GemO legen wir nach Erteilung der kommunalauf-
sichtlichen Unbedenklichkeit die Zuwendungsangebote zur Beschlussfassung vor. 
 
Kenntnisse über eine etwaige vorzunehmende vertrauliche Behandlung (nichtöffentliche 
Sitzung) liegen uns nicht vor. 
 
Es wird um Beratung der Annahme der folgenden Spenden gebeten: 
 

Zuwendungsgeber 
Betrag 

€ 
Verwendungszweck 

Hinweis auf  
Geschäftsbeziehungen 

Verschiedene 
Privatpersonen 

960,70 

Spenden von verschiedenen 
Privatpersonen anlässlich 
Straßenfest „Zum 
Sonnenhang“ 

keine 

 
Auf die Vorschriften des § 22 GemO (Ausschließungsgründe) wird vorsorglich 
hingewiesen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt, die oben genannten Spenden anzunehmen." 
 

* * * 
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Beschluss: 
 
„Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt, die oben genannten Spenden anzunehmen." 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
 
 
Punkt 7 Vereinsfördermittel der Ortsgemeinde Zerf für das Haushaltsjahr 2023 

 
An der Beratung und Beschlussfassung zum Beschluss a) "Musikverein" nimmt 
Ratsmitglied Arthur Baumann wegen Sonderinteresse gemäß § 22 GemO nicht teil.  
 
An der Beratung und Beschlussfassung zum Beschluss j) "Heimatverein Zerf" nimmt 
Ratsmitglied Karl-Heinz Wagner wegen Sonderinteresse gemäß § 22 GemO nicht teil.  
 
An der Beratung und Beschlussfassung zum Beschluss n) "Sportverein" nimmt 
Ratsmitglied Alexander Beining wegen Sonderinteresse gemäß § 22 GemO nicht teil.  
 
An der Beratung und Beschlussfassung zum Beschluss p) "Angelsportverein" nimmt 
Ratsmitglied Arthur Baumann wegen Sonderinteresse gemäß § 22 GemO nicht teil.  
 
An der Beratung und Beschlussfassung zum Beschluss s) "Gemeinsam für Zerf (GfZ)" 
nimmt Ratsmitglied Alexander Beining wegen Sonderinteresse gemäß § 22 GemO nicht 
teil.  
 
 
Der Vorsitzende erteilt dem Ersten Ortsbeigeordneter Thiel das Wort, da die Fachzuständigkeit 
"Vereine" in der Ortsgemeinde Zerf dem Ersten Ortsbeigeordnen Thiel übertragen wurde. Erster 
Ortsbeigeordneter Thiel stellt zunächst fest, dass in der Tagesordnung, die Auszahlung der 
Vereinsfördermittel der Ortsgemeinde Zerf für das Haushaltsjahr 2023 beraten und beschlossen 
werden sollen. 
 
 
Beschluss a:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an den 
Musikverein 200,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig  
 
 
Beschluss b:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an den 
Gesangsverein 150,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig  
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Beschluss c:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an den 
Kirchenchor 150,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
Beschluss d: 
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an die Feuerwehr 
(auch JFW) 200,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
Beschluss e:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an die DRK 
Ortsgruppe Kell 200,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
Beschluss f:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an die 
Frauengemeinschaft 200,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig  
 
 
Beschluss g:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an die AG 
Karneval 200,00 € für das Jahr 2023." 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig  
 
 
Beschluss h:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an die Kath. 
Kirchengemeinde (Bücherei) 150,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig  
 
 
Beschluss i:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an die 
Volkshochschule Kell 100,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
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Beschluss j:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an den 
Heimatverein Zerf 200,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig  
 
 
Beschluss k:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an den VdK 
125,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig  
 
 
Beschluss l: 
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an die 
Volkstanzgruppe 200,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig  
 
 
Beschluss m:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an die 
Pfarrjugend 150,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig  
 
 
Beschluss n:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an den 
Sportverein (einschl. 100,00 € für Gymnastikgruppe) 400,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig  
 
 
Beschluss o:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an den 
Motorsportclub 200,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig  
 
 
  



-10- 

 
Ratsmitglied Dieter Engelhardt schlägt eine Anhebung der Vereinsfördermittel an den 
Angelsportverein von 150,00 € auf 200,00 € vor. 
 
Beschluss p:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an den 
Angelsportverein 200,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig  
 
 
Beschluss q:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an den 
Tennisverein 200,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
Beschluss r:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an den 
'Seniorenkreis aktiv‘ 100,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig  
 
 
Beschluss s:  
 
"Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt die Auszahlung von Vereinsfördermittel an den Verein 
'Gemeinsam für Zerf‘ (GfZ) 150,00 € für das Jahr 2023."  
 
Abstimmungsergebnis:  12 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen 
 
 
Erster Ortsbeigeordneter Thiel teilt mit, dass gemäß bestehender Vereinbarung zwischen der 
Ortsgemeinde Zerf und den Zerfer Ortsvereinen sich die Vereine an den Kosten zu Präsenten 
wie zum Beispiel "Goldene Hochzeiten" u. ä. in Höhe von jeweils mit 5,00€ €o pro Anlass 
beteiligen. 
 
 
Gesamtbeschluss: 
 
„Der Ortsgemeinderat Zerf beschließt, die vorstehenden Vereinsfördermittel im Jahr 2023 
auszuzuzahlen. Die Auszahlung erfolgt Ende 2023.“ 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
 
 
Punkt 8 Bauangelegenheiten 

 
Es liegen keine Bauangelegenheiten vor. 
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Punkt 9 Informationen und Anfragen 

 
 
Punkt 9.1 Fertigstellung Straßensanierung Schulstraße und Wirtschaftsweg in Zerf 

 
Der Vorsitzende informiert den Ortsgemeinderat über die Fertigstellung der Straßensanierung 
im Kreuzungsbereich Schulstraße und des Wirtschaftsweges. 
 
Ratsmitglied Leobert Bodem teilt mit, dass die Ausführung der Sanierung nicht zufrieden-
stellend ist.  
 
Der Vorsitzende wird die Mängel bei Bauabnahme der Sanierung ansprechen. 
 
 
Punkt 9.2 Sachstand K 141 in Oberzerf 

 
Ratsmitglied Dieter Engelhardt erkundigt sich beim Vorsitzenden nach dem Sachstand der 
Ausbauarbeiten in der Hauptstraße Oberzerf. 
 
Der Vorsitzende informiert den Ortsgemeinderat über den aktuellen Stand des Ausbaus.  
 
 
Punkt 9.3 Heckenschnitt Stichstraße Schulstraße in Zerf 

 
Ratsmitglied Theo Hasse merkt an, dass in der Stichstraße der Schulstraße ein dringender 
Rückschnitt der Hecken nötig ist.  
 
Der Vorsitzende wird sich um die Angelegenheit kümmern. 
 
 
 
 
 
 
Vorsitzender  Schriftführerin 

 
 


	Protokoll (öffentlich)

